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Auszug aus dem Protokoll des 
Stadtrats Wetzikon Sitzung vom 13. Juni 2018 
 

 
119 29.01.2 Einzelne Objekte 

Bahnhofstrasse 284 Kat. Nr. 5398, Verkauf von Baumasse an   
, Wetzikon 

 
 
Ausgangslage 

Die Stadt Wetzikon ist Eigentümerin des Grundstückes Kat. Nr. 5398 mit Wohnhaus an der Bahnhof-
strasse 284 in Wetzikon. Das Wohnhaus wird seit 1. Januar 2004 von der Stiftung Netzwerk gemietet.  
 

 
Bild 1: Situation Kat. Nr. 5398, Zone WG 3.3, Fläche 210 m2, Bahnhofstrasse 284 

 

Die Liegenschaft befindet sich eingeklemmt und verschachtelt in der zweiten Häuserreihe zur Bahn-
hofstrasse. Auf dem Grundstück steht ein dreigeschossiger Barackenbau Baujahr 1873 (Holzbau). Die 
letzte Sanierung/Umbau fand im Jahr 2003 statt, wo der Innenausbau den Bedürfnissen des jetzigen 
Mieters (Notschlafstellen) angepasst wurde. In den letzten Jahren wurden einige werterhaltende Sa-
nierungen vorgenommen (Gaskesselersatz, Neuanstrich Holzfassade, WC-Einbau).  

Auf dem Grundstück existiert eine Baumassenreserve von rund 250 m3. Aufgrund der Lage und der 
Grösse der Parzelle mit rund 210 m2 ist kein Spielraum für eine mögliche bauliche Projektentwicklung, 
weder bezüglich Aufstockung noch Erweiterung. Die Baulinien lassen dies nicht zu.  

In unmittelbarer Nachbarschaft besitzt die Familie  mehrere Gebäude. Ihre Liegenschaft an 
der Bahnhofstrasse 278 muss vollständig saniert werden. Eine Aufstockung wäre von der zulässigen 
Gebäudehöhe her gesehen möglich, jedoch besteht keine Ausnützungsreserve mehr. Im Prozess der 
Projektentwicklung dieser Gesamtsanierung fragen die Eigentümer die Stadt als Eigentümerin des 
Grundstückes Kat. Nr. 5398 an, nicht benötigte Baumasse käuflich erwerben zu können.  
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Aus Sicht der Abteilung Immobilien und des zuständigen Ressortvorstandes Finanzen + Immobilien be-
steht aufgrund der Baugesetze für die Stadt Wetzikon kein substanzielles Interesse an der Entwicklung 
dieser städtischen Liegenschaft. Der Verkauf der bestehenden Baumassenreserve kann grundsätzlich in 
Erwägung gezogen werden. 

Vertragsverhandlungen  

Nach mehreren Besprechungen mit den Interessenten konnte eine Einigung über den Kaufpreis von 
 Franken pro Kubikmeter erzielt werden. 

Wesentliche Vertragsinhalte 

– Verkäuferin: Politische Gemeinde Wetzikon 
– Käuferschaft: , von Wetzikon 
– Kaufobjekt: 250 m3 Baumasse ab Parzelle Kat. Nr. 5398, Bahnhofstrasse 284 
– Kaufpreis: Fr. .- / m3, insgesamt Franken. Zahlbar unmittelbar bei Eintragung im Grund-

buch 
– Gebühren und Auslagen des Notariates und Grundbuchamtes Wetzikon werden von den Parteien 

unter solidarischer Haftbarkeit je zur Hälfte bezahlt  

Gemäss Art. 34 Abs. 1 lit. e der Gemeindeordnung ist der Stadtrat zuständig für Verfügungen über 
Grundeigentum und beschränkte dingliche Rechte bis  Franken im Einzelfall. Das Geschäft liegt 
damit in der Finanzkompetenz des Stadtrates. 

Erwägungen 

Die städtische Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 284 ist mit einem Buchwert von  Franken im 
Finanzvermögen eingestellt. Der Kaufpreis von Franken pro Kubikmeter Baumasse entspricht ei-
nem Landwert von rund  Franken pro Quadratmeter. Dies erachtet die Abteilung Immobilien als 
äusserst guten Preis, zumal eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes nicht möglich ist. 
 

Der Stadtrat beschliesst: 

1. Vom Grundstück Kat. Nr. 5398 wird 250 Kubikmeter Baumasse zum Preis von  Franken pro 
Kubikmeter an  verkauft. Die wesentlichen Punkte des Kaufvertra-
ges, wie vorne beschrieben, werden genehmigt.  

2. Der Ressortvorstand Finanzen + Immobilien wird bevollmächtigt, zusammen mit der Abteilung 
Immobilien im Namen der Stadt Wetzikon sämtliche für den Verkauf notwendigen Schriftstücke 
und Verträge zu unterzeichnen. 

3. Dieser Beschluss ist teilweise öffentlich. 

4. Mitteilung durch Stadtkanzlei an: 
– Geschäftsbereich Finanzen + Immobilien 
– Abteilung Immobilien 
– Abteilung Finanzen 
– Parlamentsdienste (zuhanden Grosser Gemeinderat) 
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Für richtigen Protokollauszug: 
 
Im Namen des Stadtrats 
 
 
 
Marcel Peter, Stadtschreiber 
 
 
 




